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Tankmilchdiagnostik. Neue gesetzliche 
Vorgaben machten es notwendig, mit Be
ginn des Berichtsjahres das Verfahren, mit 
dem die Rinderbestände bisher auf Bru
cellose, Leukose und iBR/iPV untersucht 
wurden, umzustellen. Nunmehr müssen 
tankmilchproben von allen Milch liefern
den Betrieben zur serologischen Untersu
chung an das institut für veterinärmedizi
nische Untersuchungen der Österreichi
schen Agentur für Gesundheit und ernäh
rungssicherheit (AGeS) in Linz übermittelt 
werden. Die Ausarbeitung und Abwicklung 
der ProbenahmeLogistik war eine zen
trale Aufgabe der FA8C. Zur erzielung 
eines Synergieeffektes wurden jene tank
milchproben herangezogen, die im Früh
jahr auch zur BVDDiagnostik im Labor 
der FA8C dienten. Um der AGeS die ein
spielung der Befunddaten in das Verbrau
chergesundheitsinformationssystem (ViS) 
zur erleichtern, übermittelte die FA8C 
sämtliche Daten zu den eingesandten Pro
ben auch auf elektronischem Wege. Damit 
auch die erfassung der in nicht Milch lie
fernden Betrieben auf Stichprobenbasis 
gezogenen Blutproben reibungslos ver
laufen konnte, erfolgte deren einsendung 
und das Anlegen der so genannten Be
triebs und Kontrollbesuche (BKBs) im ViS 
ebenfalls im Wege über die FA8C.
Aufgrund der im Vergleich zur Blutserolo
gie geringeren Spezifität des tankmilch
testsystems waren relativ häufig nicht 
eindeutig negative tankmilchbefunde zu 
verzeichnen. Dies erforderte in 48 Be
trieben Abklärungsuntersuchungen, bei 
denen Amtstierärzte einzelblutproben von 
allen über sechs Monate alten Rindern 
der betreffenden Bestände zu entnehmen 
hatten. Letztlich konnte aber in keinem 
der fraglichen Fälle ein Hinweis auf das 
Vorliegen einer infektion mit Brucellose, 
Leukose oder iBR/iPV festgestellt werden.

Erfolgreiche BVD-Bekämpfung. Aufgrund 
der nachgewiesenen erfolge bei der BVD
Bekämpfung hat das Bundesministerium 
für Gesundheit, Familie und Jugend 
(BMGFJ) im Februar 2008 dem Antrag des
Bundeslandes Steiermark auf erleichte
rungen für das inverkehrbringen von Käl
bern aus amtlich anerkannt BVDvirus
freien Betrieben zugestimmt. Dies führte 
zu einer wesentlichen Reduktion der 

Vorbereitung von Tankmilchproben

BVD-Untersuchung im Labor der FA8C
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Kosten und des Untersuchungsaufwandes 
im Rahmen des BVDBekämpfungspro
gramms. Um trotz der erleichterten 
 Verbringungsbedingungen eine allfällige 
Seuchenverschleppung hintanzuhalten, 
wurde ein risikobasiertes Überwachungs
programm etabliert, in dessen Rahmen 
Kälber aus besonders gefährdeten Betrie
ben bei einer Verbringung über Sammel
stellen und Händler beprobt und serolo
gisch untersucht werden. Der erfolg des 
Bekämpfungsprogramms lässt sich auch 
an der geringen Zahl an Neuausbrüchen 
ablesen. So wurden im Laufe des Be
richtsjahres nur 13 persistent mit BVD 
Virus infizierte tiere festgestellt. Dies be
deutet eine Reduktion von 86% gegen
über dem Vorjahr. Mit 31. Dezember 2008 
galten bereits 90,71 % aller Betriebe als 
amtlich anerkannt BVDvirusfrei.

Seuchenvorsorgemaßnahmen. Bei Aus
bruch gefährlicher tierseuchen ist es not
wendig, dass ausreichende Kapazitäten 

zur Verfügung stehen, um an der Seuche 
verendete oder auf amtliche Anordnung 
getötete tiere seuchensicher entsorgen 
zu können. Die FA8C hat daher im 
 Berichtsjahr einen Vertrag mit der 
 Stei rischen tierkörperverwertungsgesell
schaft mbH&CoKG (St.tKV) abgeschlos
sen, mit dem entsorgungskapazitäten im 
Ausmaß von 50 tonnen pro Woche garan
tiert werden. Weiters ist die Bereitstel
lung von diversen Hilfsmitteln und Per
sonal für amtlich angeordnete tötungen 
Bestandteil dieses Vertrages.
Um für allfällige Seuchenausbrüche gerüs
tet zu sein, ist es auch notwendig, rasch 
die erforderliche Ausrüstung für Bekämp
fungs und Überwachungsmaßnahmen 
zur Verfügung zu haben. Dazu zählen 
z. B. Schutzausrüstungen für tierärzte 
und Hilfspersonal, impfbestecke, Sprit
zen, Nadeln, einsendegefäße, Sperrtafeln,
Desinfektionsmittel, sowie Medikamente 
und Gerätschaften zur Betäubung und 
tötung seuchenkranker tiere. Zur ge
ordneten Unterbringung all dieser Uten
silien wurde in der von der FA8C ver
walteten tiertransportNotversorgungs
stelle Spielfeld ein gesonderter Raum mit 
entsprechenden Lagerungsmöglichkeiten 
ausgestattet.

Desinfektionsworkshop. Bei einem tier
seuchenausbruch ist es ganz entschei
dend, dass sofort geeignete Desinfek
tionsmaßnahmen getroffen werden, um 
eine Verschleppung von Krankheitserre
gern durch am Seuchengehöft verwen
dete Geräte und Fahrzeuge oder durch 
dort tätige Personen zu verhindern. in 
einem von der FA8C organisierten, ganz
tägigen Desinfektionsworkshop setzten 
sich die steirischen Amtstierärztinnen und 
Amtstierärzte sowohl mit den theore
tischen Grundlagen der Desinfektion als Hilfsmittel zur Seuchenbekämpfung
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auch mit deren praktischer Durchführung 
im Seuchenfall auseinander. Nach einer 
eingehenden Unterweisung durch profes
sionelle Desinfektoren wurden die von 
der FA8C angekauften Desinfektionsvor
richtungen am Parkplatz der tiertrans
portNotversorgungsstelle Spielfeld auf
gebaut und auch ein sehr effektives 
Schaumdesinfektionsverfahren für Fahr
zeuge demonstriert.

Blauzungenkrankheit. Obwohl die Steier
mark im Berichtsjahr von Ausbrüchen der
Bluetongue Disease (BtD) verschont ge
blieben ist, war dies jene tierseuche, die 
die heimische Veterinärverwaltung am 
meisten beschäftigte. So galt es, nicht 
nur entsprechende Vorbereitungen für 
den Fall einer Seucheneinschleppung, 
sondern auch für eine allenfalls erforder
liche prophylaktische Schutzimpfung der 
heimischen Rinder, Schaf und Ziegen
bestände zu treffen. Zu diesem Zweck 
wurden gemeindeweise Aufstellungen der 

tierbestandszahlen erstellt und der je
weilige Bedarf an Btimpfstoff kalkuliert. 
Anfang November wurden in Oberöster
reich die ersten Bluetongueinfizierten 
Rinder in Österreich festgestellt, worauf
hin das BMGFJ in Abstimmung mit Vertre
tern der Länder und der interessensver
tretung der Landwirtschaft die entschei
dung traf, nach der bereits im Sommer 
gestarteten impfaktion in den Bundes
ländern tirol und Vorarlberg das impf pro
gramm auf ganz Österreich auszudehnen. 
Nach bescheidmäßiger Beauftragung der 
impftierärzte und deren instruktion im 
Rahmen regionaler einsatzbesprechungen 
startete die Schutzimpfung in der Steier
mark mit 15. Dezember 2008. insgesamt 
standen in mehr als 17.000 Betrieben ca. 
330.000 Rinder sowie ca. 90.000 Schafe 
und Ziegen zur impfung an. Da Rinder 
im Gegensatz zu kleinen Wiederkäuern 
zweimal im Abstand von vier Wochen zu 
impfen sind, wurde sofort mit der erst
impfung der Rinderbestände begonnen. 

Demonstration von Vorrichtungen zur Personen- und Fahrzeugdesinfektion
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Um eine elektronische erfassung der ge
impften Rinder und eine effektive Kon
trolle der Honorarnoten der tierärzte zu 
ermöglichen, wurde das institut für Ange
wandte Statistik und Systemanalyse der 
Joanneum Research Forschungsgesell
schaft mbH beauftragt, eine entspre
chende eDVLösung zu entwickeln und 
in das bestehende informationssystem 
„JRVetWeb“ zu integrieren. Die tierärzte 
erhielten elektronische Bestandslisten 
und mussten ihre Aufzeichnungen über 
geimpfte tiere wöchentlich per eMail zur 
einspielung der Daten in die zentrale 
 Datenbank übermitteln. Auf diese Weise 
war es möglich, laufend entsprechende 
Auswertungen über den Stand der impf
kampagne zu erstellen und die zustän
digen Bezirksverwaltungsbehörden konn
ten Abfragen über den impfstatus einzel
ner tiere durchführen. Um zu gewähr
leisten, dass alle der impfung zu unter
ziehenden Schafe und Ziegen auch indivi
duell gekennzeichnet sind, wurde mit 
dem Steirischen Schafzuchtverband ver
einbart, die tierärzte als Hilfsorgane der 
tierkennzeichnungsstelle miteinzubinden. 
Für jene Fälle, in denen impfpflichtige 
Schafe und Ziegen nicht gekennzeichnet 
waren, stellten die tierärzte den tier

besitzern vom Schafzuchtverband bezo
gene Ohrmarkenserien und Ohrmarken
zangen zur Verfügung. Um eine einschlep
pung der Blauzungenkrankheit in die 
Steiermark frühzeitig erkennen zu kön
nen, wurde ein spezielles Überwachungs
programm etabliert. Dabei entnehmen 
Amts tierärzte in über das gesamte Land 
verteilten, ausgewählten Betrieben bei so 
genannten „Sentinelrindern“ monatlich 
Blut oder Milchproben, die an der AGeS 
serologisch untersucht werden. Damit 
diese Rinder ihre Funktion als indikatoren
erfüllen können, werden sie bewusst von
der verpflichtenden Schutzimpfung aus
genommen.
Bereits zu Beginn der impfkampagne trat
eine kleine, vornehmlich im Bereich bio
logisch wirtschaftender Landwirte ange
siedelte Gruppe von impfgegnern in er
scheinung, die Bedenken gegen diese 
behördliche Maßnahme äußerte. ein 
Hauptargument gegen die impfung waren
Befürchtungen, dass sie schädigende 
 Nebenwirkungen haben könnte. Um diese
Befürchtungen zu zerstreuen, war es zum
einen erforderlich, entsprechende Auf klä
rungsarbeit zu leisten und zum anderen 
eine exakte Dokumentation eingegan
gener Meldungen über mögliche impf
schäden durchzuführen. Die FA8C ent
wickelte dafür ein spezielles Meldeformu
lar, das in Folge auch von Seiten des 
BMGFJ zur österreichweiten Verwendung 
übernommen wurde. tatsächlich war die 
Anzahl der von Landwirten als vermut
liche impfschäden gemeldeten Fälle nur 
sehr gering und betraf meist erkran
kungen, die auch sonst immer wieder 
auftreten.

Planmäßige Tiertransportkontrollen. Für 
das Jahr 2008 erstellte das BMGFJ erst
mals einen tiertransportKontrollplan, der 

Bluetongue-Schutzimpfung
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von den jeweiligen Bundesländern umzu
setzen war. Dieser risikobasierte Kontroll
plan legt fest, welche Art von tiertrans
porten wo, in welcher Häufigkeit und von
wem zu kontrollieren ist. Um die durchzu
führenden Kontrollen zu vereinheitlichen 
und eine exakte Dokumentation zu er
möglichen, entwickelte die FA8C ent
sprechende Checklisten und Meldeformu
lare für die mit den tiertransportkontrol
len befassten Organe. Dazu zählen neben
den Amtstierärzten und Landesbezirks
tierärzten auch alle mit der Schlachttier
und Fleischuntersuchung beauftragten 
amtlichen tierärzte, die tiertransporte bei
der Anlieferung am Schlachthof überprü
fen. Auch wenn durch diverse Medien
berichte der eindruck entstehen könnte, 
dass ein Großteil der tiertransporte in 
tierquälerischer Weise durchgeführt wird, 
sprechen die von Polizei und tierärzten 
erhobenen Kontrollergebnisse eine an
dere Sprache. Demnach konnten nur bei 
0,81% aller kontrollierten transporte 
Mängel festgestellt werden. Deutlich 
höher war die Beanstandungsquote hin
gegen bei im transit durch die Steiermark
führenden internationalen Langzeittrans
porten. Dabei ist jedoch anzumerken, 
dass aufgrund der verstärkten Kontrollen
im Fernverkehr sowohl die Schwere der 
Verstöße als auch generell die Anzahl die
ser transporte durch die Steiermark stark
rückläufig sind. entweder handelt es sich
um einen allgemeinen trend oder der
artige transporte umfahren zunehmend 
unser Bundesland. einem Auftrag des 
tiertransportgesetzes entsprechend hat 
die FA8C dem BMGFJ im Februar 2008 
auch einen detaillierten Krisenplan für 
die Notversorgung beanstandeter tier
transporte vorgelegt, der das einzuhal
tende Procedere in derartigen Fällen 
detailliert vorgibt. Weiters wurden die 

tränkeanlagen in der tiertransportNot
versorgungsstelle Spielfeld aufgrund ge
wonnener erfahrungen so optimiert, dass
auch bei einer großen Anzahl unterzubrin
gender tiere eine rasche und effektive 
Versorgung von tieren unterschiedlichster 
Art und Größe möglich ist. erfreulicher
weise waren im Berichtsjahr nur zwei der
artige Abladungen erforderlich.

Hundechippen. Seit 1. Juli 2008 besteht 
die Verpflichtung für Hundehalter, ihren 
Hund mittels eines elektronischen Chips 
kennzeichnen zu lassen. Diese Kennzeich
nung wird von praktizierenden tierärzten 
durchgeführt und soll vor allem dazu die
nen, bei entlaufenen Hunden rasch den 
tierbesitzer ausfindig zu machen sowie 
das immer wieder zu beobachtende Aus
setzen von Hunden hintanzuhalten. Lei
der existierte zum Zeitpunkt des inkraft
tretens der Hundechipverordnung noch 
keine bundesweite behördliche Daten
bank für die eingabe der erforderlichen 
Daten über bereits gekennzeichnete 
Hunde sowie Neukennzeichnungen. Daher
müssen die Amtstierärzte der Bezirks
verwaltungsbehörden die ihnen von tier

Kontrolle eines Tiertransporters
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besitzern gemeldeten Daten bis zu einer 
späteren einspielung in das in Vorberei
tung befindliche Datenbankmodul des 
ViS evident halten.

Ende der Käfighaltung. Mit Ablauf des 
Jahres 2008 endete die Übergangsfrist für
die Haltung von Legehennen in konven
tionellen Käfigen. Um zu gewährleisten, 
dass diese Frist auch tatsächlich einge
halten wird, informierte die FA8C alle 
 Legehennenhalter mit Käfighaltung im 
Wege über die Bezirksverwaltungsbehör
den frühzeitig von diesem Stichtag und 
veranlasste noch vor Ablauf der Frist eine
Überprüfung aller dieser Betriebe durch 
die Amtstierärzte. Dabei zeigte sich, dass
in der Steiermark, im Unterschied zu an
deren Bundesländern, alle betroffenen 
Betriebe entweder auf ein alternatives 
Haltungssystem umgestiegen waren oder 

die Produktion aufgegeben hatten. Mit 
Ausnahme von zwei Betrieben, die insge
samt ca. 10.000 Legehennen in so ge
nannten „ausgestalteten“, d. h. mit zu
sätzlichen einrichtungen wie Legenest, 
Sitzstangen und Scharrraum versehenen 
Käfigen halten und eine Übergangsfrist 
bis 2012 in Anspruch nehmen können, 
werden in der Steiermark daher ab 
1. Jänner 2009 keine Legehennen mehr in
Käfigen gehalten.

Elektronisches Informationssystem. Das 
bereits seit mehreren Jahren bei der 
Statistik Austria angesiedelte Veterinär
informationssystem (ViS) wurde im Be
richtsjahr um zahlreiche neue Funktionen
erweitert und hat daher auch eine Anpas
sung seines Namens auf „Verbraucher
gesundheitsinformationssystem“ erfah
ren. Bei den Neuerungen handelte es sich
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unter anderem um eine Schnittstelle zum 
internen Probenbegleitsystem der AGeS, 
die einen elektronischen transfer von ein
sende und Befunddaten zu amtlich gezo
genen Proben jeglicher Art ermöglicht. 
Weiters ist es nunmehr möglich, diverse 
amtliche Betriebskontrollen im ViS elek
tronisch zu erfassen und auszuwerten. 
Um die Amtstierärzte und deren Mit
arbeiter in der Bedienung dieser teilweise 
sehr komplex aufgebauten Anwendungs
möglichkeiten zu schulen, veranstaltete 
die FA8C drei Workshops, in denen auch 
die Möglichkeit zur praktischen Übung 
bestand. Um den Amtstierärzten eine 
 zusätzliche eingabe der durchgeführten 
tierschutzkontrollen in das ViS zu er
sparen, beauftragte die FA8C das institut 
für Angewandte Statistik und System
analyse der Joanneum Research For
schungsgesellschaft mbH, eine Schnitt
stelle zur Übernahme der in der stei
rischen JRVetWebDatenbank ohnehin er
fassten Betriebskontrolldaten zu pro
grammieren.

Besuch eines steirischen Fleischbetriebes durch kroatische Amtstierärzte

Study visits in der Steiermark. Auch im 
Jahr 2008 waren steirische Amtstierärzte 
in so genannten „twinningProjekten“ 
der europäischen Union involviert. Dabei 
geht es im Wesentlichen um die Vermitt
lung konkreter erfahrungen von Behör
denvertretern „alter“ Mitgliedstaaten an 
Kollegen „neuer“ Mitgliedstaaten oder 
Beitrittskandidatenstaaten. Neben prak
tischer Unterstützung vor Ort zählen auch
Studienbesuche in den Herkunftsländern 
der experten zu den elementen dieser 
twinningProjekte. im Berichtsjahr be
suchten Delegationen aus Serbien, Lett
land und Kroatien die Steiermark, um die
Umsetzung diverser europarechtlicher 
Vorgaben in verschiedensten Bereichen 
des Veterinär bzw. Lebensmittelrechts zu
studieren. Zum Besuchsprogramm zähl
ten Besichtigungen der tKV Landscha, 
diverser Schlacht und Zerlegebetriebe 
sowie in Begleitung der dafür zustän
digen Organe der Lebensmittelaufsicht 
auch Besuche bei je einem Sauerkraut
bzw. Krenproduktionsbetrieb. Die auslän
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dischen Kolleginnen und Kollegen zeigten 
sich durchwegs sehr angetan von den in 
heimischen Betrieben herrschenden Stan
dards und waren auch von der land
schaftlichen Schönheit der Steiermark 
begeistert. Die steirischen Amtstierärzte 
wiederum freuten sich, ihre Leistungen 
präsentieren zu können und im Gedan
kenaustausch mit anderen Amtsorganen 
Anregungen für eine weitere Optimierung
ihrer eigenen tätigkeiten zu bekommen. 
Schließlich profitieren durch die bei der
artigen twinningProjekten geknüpften 
persönlichen Kontakte sowohl die Verwal
tungseinheiten als auch die Wirtschafts
beteiligten der teilnehmenden Länder, da
allfällig auftretende Probleme im zwi
schenstaatlichen Handel so wesentlich 
effektiver gelöst werden können.

Fleischuntersuchungsgebühren. Mit der 
LMSVGKontrollgebührenverordnung ist 
die Höhe der Gebühren für die Schlacht
tier und Fleischuntersuchung (SFU) in 
Großbetrieben seit Anfang Jänner 2008 
österreichweit einheitlich geregelt. Da 
rüber hinaus dürfen amtliche Fleisch

untersuchungsorgane seit diesem Zeit
punkt nicht mehr im Auftrag des Landes
hauptmannes Gebühren direkt bei den 
Ver fügungsberechtigten einheben. Statt 
dessen muss die Gebührenvorschreibung 
mit Bescheid des Landeshauptmannes 
und zentraler einhebung der Gebühren 
durch die bei der FA8C eingerichtete 
Fleisch untersuchungskasse erfolgen. trotz 
des damit verbundenen enormen Mehr
aufwandes für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der FA8C konnte diese Um
stellung ohne größere Probleme bewäl
tigt werden. Anlass für intensive Diskus
sionen gab die Frage der Gebührengestal
tung für die SFU in Kleinbetrieben, die 
nach wie vor von den jeweiligen Bundes
ländern selbst zu regeln ist. Nachdem ein 
von den Fachabteilungen 8A und 8C auf
grund der entlohnungsvorstellungen der 
tierärztekammer erstellter entwurf einer 
neuen Fleischuntersuchungsgebührenver
ordnung auf massive Ablehnung der 
 interessensvertreter der Landwirte stieß, 
erhielt die FA8C den Auftrag, ein anderes 
Modell für die Organisation der SFU in 
Kleinbetrieben zu entwickeln. Die vor ge
schlagene Variante, die SFU in diesen Be
trieben ausschließlich von Amts tierärzten
durchführen zu lassen, wurde von den 
Standesvertretungen der tierärzte und 
Landwirte ebenfalls nicht goutiert, führte 
aber zur Bereitschaft, nochmals gemein
sam über eine für alle Seiten vertretbare 
Lösung zu diskutieren.

SFU zur Zoonosenprophylaxe. eine der 
Hauptaufgaben der tierärztlichen Fleisch
untersuchung liegt darin, die Übertragung
von Zoonoseerregern auf den Menschen 
zu verhindern. Durch entsprechende Be
kämpfungsprogramme und Hygienemaß
nahmen ist die Verbreitung von einigen, 
in der Vergangenheit weit verbreiteten Finnen im Herzmuskel eines Rindes



15

AufgAbenschwerpunkte 2008                                   

Zoonosen stark zurückgegangen, dies 
darf aber nicht zu einer reduzierten Ge
nauigkeit bei der Untersuchung jedes ein
zelnen Schlachtkörpers führen. So kann 
beispielsweise nur bei Durchführung der 
vorgeschriebenen Schnitte das heutzu
tage eher seltene Vorkommen so genann
ter Bandwurmfinnen in Rinderschlacht
körpern erkannt werden.
Auch wenn in der Steiermark seit vielen 
Jahren kein Fall von Rindertuberkulose 
mehr aufgetreten ist, muss bei der 
Fleischuntersuchung besonders auf ver

dächtige Veränderungen geachtet wer
den. Gehäufte tbcFälle bei Rindern und 
Wild in anderen Bundesländern und 
Staaten weisen darauf hin, dass jederzeit
mit einem Wiederauftreten dieser ge
fürchteten erkrankung zu rechnen ist. Die
im Berichtsjahr erlassene Rindertuber
kuloseverordnung regelt detailliert wie 
vorzugehen ist, wenn bei der SFU ein 
tbcverdächtiger Schlachtbefund erhoben 
wird. Anlässlich eines auf einem Schlacht
hof festgestellten derartigen Verdachts
falles, der sich bei weiterführenden Unter
suchungen jedoch nicht bestätigte, wur
den im Herkunftsbestand des tieres un
verzüglich die erforderlichen Maßnahmen
eingeleitet. Unter anderem erfolgte durch
den zuständigen Amtstierarzt eine tuber
kulinisierung, d. h. eine Beprobung mit
tels intrakutantest bei allen über sechs 
Wochen alten Rindern.

Training in Trichinenschau. Auch im Be
reich der Untersuchung von Schweine

Intrakutanprobe zur Tbc-Diagnostik

Workshop der FA8C für Trichinenuntersuchungsorgane
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fleisch auf trichinen ist ständige Aufmerk
samkeit gefordert, obwohl in Österreich 
seit Jahrzehnten keine trichinen nachge
wiesen wurden. Die FA8C führte daher 
im Berichtsjahr eine Schulung aller stei
rischen trichinenuntersucherinnen durch, 
bei der die exakte Vorgangsweise bei der
Untersuchung demonstriert wurde und 
die Möglichkeit bestand, mit Hilfe von 
präparierten Fleischproben echte trichi
nen zu isolieren und im Mikroskop zu 
 betrachten. Mitte November konnten die 
trichinenuntersucher ihre Kenntnisse an
lässlich eines vom nationalen Referenz
labor organisierten Ringversuches unter 
Beweis stellen.

Befunddatenerfassung. im Jahr 2010 sol
len alle von amtlichen tierärzten im Zuge
der SFU erhobenen Befunde in einer zen
tralen Datenbank erfasst und den jewei
ligen Landwirten zur Verfügung gestellt 
werden. Da zur Umsetzung dieses sehr 
komplexen Vorhabens eine beträchtliche 
Vorlaufzeit erforderlich ist, wurde bereits 
im Jahr 2008 in zwei Bundesländern ein 

Pilotprojekt gestartet. Ziel dieses vom 
BMGFJ initiierten Projektes war es, die 
praktische implementierung eines erfas
sungsterminals und die Übermittlung der
Daten, die mit Hilfe einer Software der 
Österreichischen Fleischkontrolle (ÖFK) 
erfasst werden, in die ViSDatenbank zu 
testen. in der Steiermark erklärte sich 
dankenswerterweise der Schlachthof 
Weiz bereit, als testbetrieb zur Verfügung
zu stehen. Die fachliche Koordination vor
Ort erfolgte durch einen Amtstierarzt der 
FA8C, der sich mit dem thema Befund
rückmeldung auch im Zuge einer Disser
tation am institut für Öffentliches Veteri
närwesen der Veterinärmedizinischen Uni
versität Wien befasst. Die im Zuge des 
Pilotprojektes gewonnenen erfahrungen 
waren durchwegs positiv und sind von 
großer Bedeutung für die fristgerechte 
Umsetzung des Rückmeldesystems in den
übrigen österreichischen Schlachtbetrie
ben.

EU-Zulassung von Betrieben. einer der 
Hauptschwerpunkte der FA8C im Berichts
jahr war die Abwicklung der Zulassung 
von bisher nur für den österreichischen 
Markt zugelassenen Schlachtbetrieben 
mit geringer Kapazität. Ab dem Jahr 2010 
müssen nämlich alle Schlachtbetriebe für
den innergemeinschaftlichen Handel zu
gelassen sein und daher die dafür erfor
derlichen Bedingungen erfüllen. Um eine 
formelle Zulassung zu erlangen, haben 
die Betriebe der FA8C verschiedene Do
kumente (Wasserbefunde, Schädlings
bekämpfungsplan, Reinigungs und Des
infektionsplan usw.) und eine Bestäti
gung des zuständigen Amtstierarztes 
vorzulegen, dass bauliche und sonstige 
gesetzliche Anforderung erfüllt sind. Die 
FA8C hat diese Dokumente auf Vollstän
digkeit und Korrektheit zu prüfen und zuOnline-Erfassung von SFU-Befunden
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treffendenfalls eine Betriebsnummer zu 
ver  geben sowie einen Zulassungs
bescheid zu erlassen. eine besondere 
Her ausforderung stellte auch die im Be
richtsjahr erfolgte einführung eines neuen 
Systems von Betriebsnummern durch das 
BMGFJ dar. Aufgabe der FA8C war es 
dabei, mit Hilfe des ViS jedem zugelas
senen Betrieb eine zufällig generierte 
 Zulassungsnummer zuzuteilen und für 
diese Betriebe neue Genusstauglichkeits
kennzeichen anzuschaffen und an die 
Fleischunter suchungsorgane auszugeben.

Baseline-Studien. in Fortsetzung einer 
Serie von europaweiten Untersuchungen 
über die Verbreitung bestimmter Zoonose
erreger in Nutztierbeständen wurden im 
Berichtsjahr so genannte „baseline 
studies“ zur Prävalenz von Campylo
bacter in Mastgeflügelbeständen und von
Salmonellen in Zuchtschweinebeständen 
gestartet. Aufgrund einer aktuellen Dis
kussion um das Auftreten von methi
cillinresistenten Staphylococcus aureus- 
Stämmen (MRSA) wurden die in Zucht
schweinebeständen entnommenen Pro
ben auch auf deren Vorkommen hin un
tersucht. Mit der Probenahme wurden 
wiederum tierärzte beauftragt, die Unter
suchung erfolgte an der AGeS.

Amtliche Salmonellenüberwachung. Auf
grund der Geflügelhygieneverordnung 
sind in Legehennenbetrieben in regel
mäßigem Abstand Stiefeltupferproben zur
Untersuchung auf Salmonellen zu entneh
men. einmal jährlich hat die sonst vom 
Betreuungstierarzt durchgeführte Probe
nahme durch einen amtlichen tierarzt zu 
erfolgen und wird um die entnahme von 
Staubproben und Sammelkotproben im 
Stallbereich ergänzt. Für diese amtliche 
Probenahme ist der Landeshauptmann 
ermächtigt, Gebühren einzuheben. im Be
richtsjahr wurde daher in der Steiermark 
eine Geflügelhygienegebührenverordnung
erlassen und die FA8C organisierte die er
forderliche Probenahme durch die Amts
tierärzte. Die Festlegung der Beprobungs
termine sowie die Verwaltung sämtlicher 
Untersuchungsergebnisse erfolgte dabei 
über den Geflügeldatenverbund der 
 Österreichischen Qualitätsgeflügelvereini
gung. Obwohl aufgrund zeitlicher Verzö
gerungen beim inkrafttreten der Geflügel
hygienegebührenverordnung erst sehr 
spät mit der Durchführung der amtlichen 

Prüfung von Zulassungsunterlagen

Proben aus Legehennenbetrieb
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Probenahmen begonnen werden konnte, 
schafften es die Amtstierärzte dennoch, 
fast alle erforderlichen Proben bis zum 
Jahresende zu entnehmen. Dies ist umso
bemerkenswerter, als die Steiermark mit 
480 beprobungspflichtigen Legehennen
betrieben (im Jahr 2008 waren dies solche 
mit mehr als 350 Legehennen pro Herde)
über die bundesweit größte Anzahl an 
derartigen Betrieben verfügte.

Mikrobiologische Eigenkontrolle. Gemäß 
der Verordnung (eG) Nr. 2073/2005 haben
alle Schlachtbetriebe ein eigenkontroll
system zu etablieren, das auch regel
mäßige mikrobiologische Kontrollen der 
Prozesshygiene und der ordnungs
gemäßen Reinigung und Desinfektion 
umfasst. Die zuständige Behörde hat zu 
überprüfen, ob diese eigenkontroll
systeme den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen und in geeigneter Weise an
gewendet werden. ein Amtstierarzt der 
FA8C hat daher im Berichtsjahr das Sys
tem der mikrobiologischen eigenkon
trolle aller großen Schlachtbetriebe ein
gehend überprüft. Neben einer Kontrolle 
der  Dokumentation und der ergebnisse 
der von den Betrieben selbst durch
geführten Untersuchungen wurden auch 
entsprechende Proben entnommen und 
im Labor der FA8C mikrobiologisch unter
sucht. Damit eröffnete sich die Möglich
keit, die Plausibilität der ergebnisse der 
vom Betrieb selbst gezogenen Proben zu
überprüfen. Aufgrund der Resultate der 
VorOrtKontrolle und der Labortests er
stellte die FA8C ein Gutachten und über
mittelte dies den betreffenden Betrieben,
erforderlichenfalls mit dem Auftrag, allfäl
lige Anpassungen der mikrobiologischen 
eigenkontrolle vorzunehmen. Auch wenn 
in einzelfällen geringe Mängel zu beob
achten waren, lässt sich dennoch fest

stellen, dass die eigenkontrollsysteme 
der steirischen Schlachtbetriebe einen 
sehr hohen Standard aufweisen.

Aufgabenkritik. in Fortsetzung der im Auf
trag der Landesamtsdirektion in allen 
 Bereichen der Landesverwaltung um
gesetzten Projekte „erstellung eines 
 Leistungskatalogs“ und „einmalkosten
rechnung“ hatten die jeweiligen Dienst
stellenleiter im Berichtsjahr die Aufgabe, 
alle Leistungen in Hinblick auf ihre zu
künftige Bedeutung, auf mögliche Konse
quenzen bei deren Wegfall und auf all
fällige Auslagerungsmöglichkeiten zu be
urteilen. Gerade im Bereich des Veterinär
wesens war es besonders schwierig, 
Leistungen zu definieren, die künftig an 
Bedeutung verlieren werden, denn ge
rade die klassischen Aufgabenbereiche 
„tierschutz“, „tierseuchenbekämpfung“, 
„Zoonosenbekämpfung“, „tiergesund
heitsdienst“ und „Lebensmittelüber
wachung“ sind äußerst sensible und 
wichtige Bereiche, deren Bedeutung stän
dig zunimmt. es bleibt abzuwarten, in 
welcher Form die politischen entschei
dungsträger mit den von der Verwaltung 
gelieferten Grundlagen weiter umgehen. 
Angesichts zunehmender budgetärer 
Zwänge steht zu befürchten, dass das 
Leistungsangebot der Landesverwaltung 
nicht mehr im bisherigen Umfang auf
rechterhalten werden kann. im Bereich 
des Veterinärwesens sollte dabei aber 
stets im Auge behalten werden, welches 
Risiko für die Gesundheit von Mensch 
und tier sowie für die wirtschaftliche 
Pros perität heimischer Betriebe damit 
verbunden sein könnte.

Amtstierärztliches Traineeprogramm. in 
Abstimmung mit der Abteilung 5 – Perso
nal hat die FA8C im Berichtsjahr ein 



19

AufgAbenschwerpunkte 2008                                   

verbundenen Probleme erfreulicherweise 
in Grenzen gehalten.

Tiergesundheitsdienst. trotz anhalten
dem generellen Rückgang der Anzahl von
tierhaltungsbetrieben sind im Berichts
jahr die Mitgliederzahlen des tiergesund
heitsdienstes (tGD) weiter angestiegen. 
So nahmen im Jahr 2008 insgesamt 7.564
tierhalter und 210 tierärzte am Stei
rischen tGD teil. Bezogen auf Großvieh
einheiten werden 61% aller heimischen 
Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen in 
tGDBetrieben gehalten, im Bereich der 
Schweinehaltung beträgt dieser Anteil 
sogar 90%. Die tiergesundheitspro
gramme wurden im Jahr 2008 von 823 
tGDBetrieben genutzt. Fortgeführt wurde
im Berichtsjahr die Unterstützung von 
Rinderbetrieben mit tiergesundheitlichen 
Problemen. Diagnostiziert der Betreuungs
tierarzt bei Milchrindern eutererkrankun
gen, Stoffwech sel oder Fruchtbarkeits

 traineeprogramm für Absolventen der 
 Veterinärmedizinischen Universität Wien 
gestartet. im Zuge dieses Programms 
wurden zwei junge tierärzte mittels eines
auf ein Jahr befristeten Dienstvertrages 
angestellt, um das Berufsbild eines 
Amts tierarztes kennen zu lernen und die 
steirische Veterinärverwaltung in der Be
wältigung ihrer vielfältigen Aufgaben zu 
unterstützen. Der Vorteil dieser einrich
tung liegt unter anderem darin, dass Per
sonalengpässe im Falle unvorhergese
hener ereignisse besser überbrückt und 
so ein geordneter Verwaltungsbetrieb 
aufrecht erhalten werden kann. Dies war 
besonders im Jahr 2008 von Bedeutung, 
in dem die Pensionierung eines Amts
tierarztes, die Karenzierung einer Amts
tierärztin und die einschleppung der 
Blauzungenkrankheit nach Österreich per
sonell zu bewältigen waren. Dank des 
engagements und des Leistungswillens 
der jungen Kollegen haben sich die damit

Anleitung amtstierärztlicher Trainees
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tierarzt werden dann die Untersuchungs
ergebnisse diskutiert sowie Sanierungs 
und therapiekonzepte erstellt. im Bereich 
der Schweinehaltung bietet der tGD 
Unter stützung im Rahmen des Projektes 
 „Risikofaktoren für Fruchtbarkeitspro-
bleme in PRRSV-Antikörper-positiven und 
-negativen steirischen Schweineerzeuger-
betrieben“ an. Dabei werden die Produk
tionsdaten von Ferkel erzeugenden Be
trieben ausgewertet und diagnostisches 
Material von Zuchtsauen auf mögliche 
 Ursachen von Fruchtbarkeitsstörungen 
untersucht.
Sowohl die internen als auch die exter
nen Kontrollen des steirischen tGD er
brachten im Jahr 2008 erfreuliche ergeb
nisse. So wurden nur bei zwei von 135 
kontrollierten landwirtschaftlichen Betrie
ben und nur bei einem von 15 kontrol
lierten tierärzten relevante Mängel fest
gestellt. Auch der erfüllungsgrad bei den 
vorgeschriebenen Betriebserhebungen ist
mit 94,5% als hoch zu bezeichnen.
Zur information der Betreuungstierärzte 
bot der Steirische tGD im Jahr 2008 
 insgesamt acht Weiterbildungsveranstal
tungen zu verschiedenen Fachthemen an.
ein Seminar, das die rechtskonforme Um
setzung der tGDVerordnung sowie die 
Aufgabe des tGDs in der Qualitätssiche
rung zum inhalt hatte, wurde an sechs 
Veranstaltungsorten abgehalten, um den 
Betreuungstierärzten die erfüllung ihrer 
Weiterbildungsverpflichtung zu erleich
tern.

störungen, die einer eingehenden Be
standsanalyse bedürfen, kann er in Ab
sprache mit der tGDGeschäftsführung 
ein spezialisiertes Untersuchungsteam 
der Klinik für Wiederkäuer der Veterinär
medizinischen Universität Wien anfor
dern. Gemeinsam mit dem Betreuungs
tierarzt untersuchen diese experten auf 
Kosten des tGD den Bestand und neh
men Proben, die im Labor analysiert 
 werden. Gemeinsam mit dem Betreuungs

Probenahme durch VUW-Team




